
Ausschreibung und Einladung

Kids Cross Cup 2018
Region Bayern Nord / Bayerwald / Chiemgau / Inngau

27. / 28. Januar 2018
Rennnummer 1181MXBX und 1182MXBX

Veranstalter: Bayerischer Skiverband e.V.

Organisator: WSV Mitterfirmiansreut e.V.

Schiedsrichter: Einteilung laut DSV / BSV

Rennleiter: Benjamin Denk, WSV

Streckenchef: Sepp Denk, WSV

EDV / Zeitnahme: Einteilung SV Bayerwald

Wettkampfort: Mitterfirmiansreut / Kißlingerhang



Disziplin: Samstag, 27.01.2018 Race-Cross
Sonntag,  28.01.2018 Slalom-Cross

(Reglement DSV-Schülerpunkterennen 2017/2018, Abschnitt C)

Startzeit: ca. 10:00 Uhr Probedurchgang (optional falls möglich);
im Anschluss 1. Durchgang, ca. 12:30 Uhr 2. Durchgang

Nummernausgabe: ab 8:00 Uhr an der Vereinshütte / Kißlingerhang,
nur Vereinsweise !!

Sanitätsdienst: Bergwacht Wolfstein

Meldung: www.rennmeldung.de

Meldeschluss: Donnerstag, 25.01.2018 – 18:00 Uhr

Nenngeld: 10,00 € pro Teilnehmer je Rennen

Teilnahmeberechtigt: Alle Schüler/innen der Altersklasse U12 der Regionen 
Bayern Nord, Bayerwald, Chiemgau und Inngau mit 
gültiger Racecard und DSV-ID.

Klasseneinteilung: U12 (Jahrgänge 2006 und 2007)
Jeweils Mädchen und Buben getrennt.

Wettkampfordnung: DSV-Schülerreglement 2017/18 mit Penaltyzeit.

Startreihenfolge: Durchgang 1:
Mädchen vor Buben, der jüngere vor dem älteren 
Jahrgang. Die Reihenfolge in den Gruppen wird gelost.
Klasse 1: Mädchen 2007
Klasse 2: Mädchen 2006
Klasse 3: Buben 2007
Klasse 4: Buben 2006

Durchgang 2:
Mädchen vor Buben. Reihenfolge nach Platzierung des 
1. Durchgangs. Die besten 15 Mädchen und die besten
15 Buben starten in umgekehrter Reihenfolge.

Siegerehrung: ca. 45 Min. nach Beendigung des 2. Durchgangs
am Starthaus.
Wertung getrennt nach Jahrgang 2006 und 2007
Pokale Platz 1 – 3 und Urkunden Platz 1 – 5

Info: Benjamin Denk, Mobil: 0151 / 1950 7373



Liftkarten: Für Rennläufer und Funktionäre an der Zentralkasse 
erhältlich, Rennkarte 25,00 € (2-Tageskarte)

Unterkunft: www.philippsreut.de Tourismusbüro: 08550 / 921 95 25
www.mauth.de Tourist-Info Mauth Tel.: 08557 / 973838
www.hinterschmiding-tourismus.de
Tourist-Info Hinterschmiding Tel.: 08551 / 3528741

Sicherheit/Ausrüstung: Bei allen Wettbewerben besteht Rückenprotektor- und
Sturzhelmpflicht. Es muss ein Hartschalenhelm getragen
werden. 
Es gelten die aktuell gültigen Ausrüstungsbestimmungen der 
DWO/IWO.
Für die Wettbewerbe gibt es keine Vorgaben für Ski.

Haftung:
Der Organisator übernimmt keine Haftung für Schäden aller Art bei Teilnehmern, 
Funktionären und Zuschauern.

1.Risikobeurteilung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer (DSV):
In der DSV Aktiven-Erklärung für den Erhalt ihres Startpasses haben die Teilnehmer 
detailliert erklärt, Kenntnis zu haben von den wettkampfspezifischen Risiken und Gefahren 
sowie diese zu akzeptieren. Weiter darüber informiert zu sein, dass sie insoweit bei der 
Ausübung der von ihnen gewählten Skidisziplin Schaden an Leib oder Leben erleiden 
können. Schließlich haben sie sich verpflichtet, eine eigene Risikobeurteilung dahingehend 
vorzunehmen, ob sie auf Grund ihres individuellen Könnens sich zutrauen die 
Schwierigkeiten der Strecke bzw. Anlage sicher zu bewältigen und sich zudem verpflichtet, 
auf von ihnen erkannte Sicherheitsmängel hinzuweisen. Durch ihren Start bringen sie zum 
einen die Geeignetheit der Strecke zum Ausdruck sowie zum anderen deren Anforderungen 
gewachsen zu sein. Zudem haben sie in der Aktiven-Erklärung ausdrücklich bestätigt, für 
das von ihnen verwendete Material selbst verantwortlich zu sein. Diese Erklärungen sind 
gerade auch für diesen Wettkampf verbindlich.

2. Verschulden des Organisators und seiner Erfüllungsgehilfen:
Der Teilnehmer am Wettkampf akzeptiert, wenn er im Wettkampf einen Schaden erleidet und 
der Meinung ist, den zuständigen Organisator bzw. dessen Erfüllungsgehilfen treffe hierfür 
ein Verschulden, dass diese im Hinblick auf Sachschäden nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit haften. Diese Erklärung gilt auch für den Rechtsnachfolger des Athleten. Der 
Teilnehmer erklärt sich weiter bereit, sich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen 
vertraut zu machen. Wenn durch seine Teilnahme am Wettkampf ein Dritter Schaden 
erleidet, akzeptiert er, dass eine eventuelle Haftung allein ihn treffen kann. Es dient deshalb 
seinem eigenen Interesse, ausreichend Versicherungsschutz zu haben.


